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FÜR ALLE STEUERZAHLER
Aufwendungen für Statusfeststellungsverfahren als Werbungskosten

Aufwendungen im Zusammenhang mit einem so genannten Statusfeststellungsverfahren sind durch das Arbeitsverhältnis veranlasst und deshalb als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen.

Der Geschäftsführer einer GmbH hatte ein Beratungsunternehmen beauftragt, seinen sozialversicherungsrechtlichen Status zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde ein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Geschäftsführer als nicht sozialversicherungspflichtig beurteilt wurde. Die in der Zwischenzeit einbehaltenen und abgeführten Sozialversicherungsbeiträge wurden daraufhin erstattet. Das Finanzamt sah nur einen mittelbaren Zusammenhang mit den Einkünften des Geschäftsführers und lehnte den Abzug der angefallenen Honorare in Höhe von ca. 11.500 € ab.

Dem hat der Bundesfinanzhof widersprochen. Solche Kosten stehen in einem objektiven Zusammenhang mit den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit und können deshalb uneingeschränkt als Werbungskosten abgezogen werden.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann nur von einem Elternteil geltend gemacht werden

Gehört zum Haushalt eines Alleinerziehenden ein Kind, kann bei seiner Einkommensteuerveran​lagung ein Entlastungsbetrag von jährlich 1.308 € von der Summe der Einkünfte abgezogen werden.

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, wie vorzugehen ist, wenn mehrere Personen die Voraussetzungen für den Abzug des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende für dasselbe Kind erfüllen:

· Alleinerziehende Eltern können einvernehmlich bestimmen, wer den Entlastungsbetrag geltend macht, und zwar unabhängig davon, wem Kindergeld ausgezahlt worden ist.

· Dies gilt nicht, wenn ein Elternteil den Entlastungsbetrag bei seiner Einkommensteuerfestsetzung oder durch Vorlage der Lohnsteuerkarte mit Steuerklasse II beim Arbeitgeber geltend gemacht hat.

· Einigen sich die Eltern nicht oder treffen keine andere Vereinbarung, ist der Entlastungsbetrag dem zu gewähren, der das Kindergeld erhält.

Regelung des Grenzbetrags für die Bewilligung von Kindergeld nicht ver​fassungswidrig

Für die Gewährung von Kindergeld und/oder damit in Zusammenhang stehenden Freibeträgen ist u. a. Voraussetzung, dass die eigenen Einkünfte und Bezüge einen vom Gesetzgeber festgesetzten Betrag nicht überschreiten (2010=8.004 €). Überschreiten die Einkünfte und Bezüge diesen Betrag auch nur um einen Euro, dann wird kein Kindergeld gewährt.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde eines Vaters nicht angenommen, dessen Sohn Einkünfte hatte, die den Grenzbetrag um 4,34 € überschritten. Es ist nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber die Grenzbetragsregelung nicht als Freibetragsregelung, sondern als Freigrenze ausgestattet hat.

Spendenabzug – Jetzt auch in das EU-/EWR-Ausland möglich

Die steuerlichen Vergünstigungen werden jetzt auch für Spenden, Mitgliedsbeiträge und Stiftungs​zuwendungen gewährt, die an Einrichtungen gehen, die in einem anderen EU- oder EWR-Staat ansässig sind. Der Sonderausgabenabzug kommt jetzt - rückwirkend - in allen offenen Fällen immer dann in Betracht, wenn die Einrichtung von der deutschen Körperschaftsteuer befreit wäre, weil sie nach ihrer Satzung und Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient. 

Hinweis: Für den Sonderausgabenabzug ist weitere Voraussetzung, dass der andere Staat Amtshilfe leistet. Sollte es einem Spender nicht gelingen, das Vorliegen der Abzugsvoraussetzungen nachzuweisen, müssen die inländischen Finanzbehörden die Möglichkeit haben, Amtshilfe in Anspruch nehmen zu können. Erweist sich die Nachprüfung der vom Spender vorgelegten Auskünfte als schwierig, dürfen die Beamten den beantragten Steuerabzug verweigern, sofern keine Nachweise vorliegen.

Steuerhinterziehung – Selbstanzeige soll schwieriger werden

Wer dem Fiskus zu geringe Einnahmen oder überhöhte Ausgaben deklariert hatte, kann dies im Nach​hinein über die Selbstanzeige einer Steuerhinterziehung korrigieren. Dann geht der Steuerhinterzieher in Hinsicht auf die nachgemeldeten Taten straffrei aus, muss sich also weder dem Gericht stellen noch Geldbußen zahlen. Angesichts der Öffnungstendenzen vieler Steueroasen und den aufgekauften Banken-CDs hatten sich in den vergangenen Monaten viele Besitzer von Schwarzgeldkonten beim Finanzamt gemeldet und ihre Kapitaleinnahmen nacherklärt. Diese Welle an Selbstanzeigen hat nun den Gesetzgeber motiviert, die Strafbefreiung über eine Selbstanzeige durch verschiedene Hürden zu erschweren. Die Abgabenordnung soll so verändert werden, dass eine Strafbefreiung nur noch zulässig ist, wenn die Nachmeldung vollständig erfolgt. Dadurch soll „gestückelten“ Selbstanzeigen aus strategischen Erwägungen heraus ein Riegel vorgeschoben werden, die nur einer unmittelbar drohenden Entdeckung begegnen wollen. Hinzukommen sollen folgende Änderungen:

· Pauschaler Zuschlag von 5 % des hinterzogenen Steuerbetrags zusätzlich zu den anfallenden Hinterziehungszinsen, unabhängig vom Zeitraum zwischen Tathandlung und Selbstanzeige. 

· Die Strafbefreiung soll bereits ausgeschlossen sein, wenn der Finanzbehörde Kontrollmaterial vorliegt, das auf eine Hinterziehung deutet.

· Eine Selbstanzeige soll künftig bereits mit dem Absenden der Prüfungsanordnung unzulässig sein. Bisher ist dies erst mit Erscheinen des Prüfers vor Ort der Fall.

· Keine Straffreiheit mit Einleitung eines Strafverfahrens. Das Strafverfahren muss dem potentiellen Sünder nicht mehr bekanntgegeben werden. 

Hinweis: Der Gesetzgeber plant zwar, die Anforderungen an strafbefreiende Selbstanzeigen zu verschärfen, aber ganz abschaffen möchte er sie nicht. Die strafbefreiende Selbstanzeige soll weiterhin als Brücke in die Legalität führen. Der Anreiz von Straffreiheit erschließt Steuerquellen, die sonst verborgen bleiben.
Steuerunschädliche Abtretung einer Lebensversicherung ausnahmsweise auch bei Vorfinanzierung von Anschaffungskosten aus Eigenmitteln

Die Abtretung von Lebensversicherungsansprüchen zur Sicherung eines Darlehens kann steuerschädlich sein, wenn das Darlehen nicht unmittelbar und ausschließlich der Finanzierung von Anschaffungskosten dient. In diesem Fall ist bei Fälligkeit der Lebensversicherung der Unterschieds​betrag zwischen den eingezahlten Beiträgen und dem Auszahlungsbetrag als Kapitaleinkünfte zu versteuern.

Der Bundesfinanzhof hatte über folgenden Fall zu entscheiden: A hatte zur Finanzierung einer Eigentumswohnung ein Darlehen in Höhe von 350.000 DM aufgenommen und hierfür Lebensversicherungsansprüche von 340.000 DM abgetreten. Am 6.7.2001 wurde der Kaufpreis von 330.000 DM aus Darlehensmitteln überwiesen. Am 19.7.2001 überwies A die Grunderwerbsteuer von 11.550 DM, die ebenfalls zu den Anschaffungskosten gehört, von einem aus Eigenmitteln entstandenen Guthabenkonto. Am 23.7.2001 wurde das Restdarlehen von 20.000 DM auf das gleiche Konto ausgezahlt. Das Finanzamt stellte die Steuerschädlichkeit der Lebensversicherungsabtretung fest, weil die Grund​erwerbsteuer nicht vom Darlehen, sondern aus Eigenmitteln bezahlt worden war.

Das Gericht sah dies ausnahmsweise anders, weil A die Grunderwerbsteuer zu einem Zeitpunkt gezahlt hatte, zu dem er von einem rechtzeitigen Eingang der Darlehensvaluta auf seinem Girokonto ausgehen konnte, weil

· die Voraussetzungen für die Auszahlung erfüllt waren,

· dieser Umstand der Bank in der vertraglich vereinbarten Weise bekannt gegeben worden war,

· die Auszahlung rechtzeitig beantragt worden war und damit

· eine von A nicht zu beeinflussende unübliche Verzögerung in der banktechnischen Abwicklung der Überweisung durch die Bank zu der faktischen Vorfinanzierung der Anschaffungskosten führte.

Hinweis: Das Urteil hat nur noch Bedeutung für bis zum 31.12.2004 abgeschlossene Lebensversicherungsverträge.

Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften teilweise verfassungswidrig

Auf Grund des am 31. März 1999 verkündeten Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 hat sich die Frist für die Veräußerung privater Grundstücke (Spekulationsfrist) auf zehn Jahre verlängert. Der Gesetzgeber erfasste damit ab 1999 aber auch solche Grundstücke, bei denen die bis zum 31.12.1998 geltende Frist von zwei Jahren bereits abgelaufen war. Bis zu diesem Zeitpunkt waren solche Veräußerungsgeschäfte einkommensteuerfrei, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als zwei Jahre lagen.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Soweit die bis zum 31.12.1998 geltende zweijährige Spekulationsfrist beim Verkauf eines Grundstücks im Zeitpunkt der Verkündung noch nicht abgelaufen war, war die Verlängerung nicht verfassungswidrig.

Allerdings verstößt die Anwendung der verlängerten Spekulationsfrist gegen die verfassungsrecht​lichen Grundsätze des Vertrauensschutzes, wenn ein bereits im Zeitpunkt der Verkündung einge​tretener Wertzuwachs mit versteuert worden ist.

Beispiel 1: Ein Grundstück wurde am 1.6.1996 für 100.000 € erworben und am 1.6.1999 für 150.000 € veräußert. Der Verkehrswert des Grundstücks betrug bereits am 31.3.1999 150.000 €. Der Veräußerungsgewinn von 50.000 € ist einkommensteuerfrei. Die Veräußerung des Grundstücks erfolgte zwar nach Verkündung des Gesetzes am 31.3.1999, der Wertzuwachs war aber bereits bei Verkündung des Gesetzes vorhanden.

Beispiel 2: Ein Grundstück wurde am 1.6.1996 für 200.000 € erworben und am 1.6.2004 für 400.000 € veräußert. Der Verkehrswert des Grundstücks betrug am 31.3.1999 280.000 €. Vom Veräußerungsgewinn von 200.000 € ist der bis zum 31.3.1999 entstandene Wertzuwachs von 80.000 € (einkommensteuerfrei) abzuziehen. Der Restbetrag von 120.000 € unterliegt der Einkommensteuer im Jahr 2004.

Verspätungszuschläge müssen regelmäßig mit der Steuer festgesetzt werden

Ein Finanzamt forderte einen Steuerpflichtigen mehrfach auf, seine Einkommensteuererklärung ein​zureichen. Nach der verspäteten Abgabe führte die Festsetzung zu einer Nachzahlung. Erst ein Jahr später und nach einer zwischenzeitlichen Änderungsfestsetzung setzte das Finanzamt einen Ver​spätungszuschlag fest.

Diese Festsetzung war rechtswidrig, weil sie ohne Begründung vom Grundsatz der gleichzeitigen Festsetzung von Steuer und Verspätungszuschlag abwich. Nur in Ausnahmefällen soll von der gleichzeitigen Festsetzung abgewichen werden können. Denn der Steuerpflichtige soll möglichst nicht nachträglich durch einen Verspätungszuschlag überrascht werden. Nur besondere Gründe rechtfertigen, von einer Verbindung der beiden Bescheide abzusehen. Gründe dafür, den Verspätungszuschlag nicht mit der Steuer festzusetzen, können z. B. gegeben sein, wenn zum Zeitpunkt der Steuerfest​setzung noch ermittelt werden muss, ob die Verspätung entschuldbar war, oder welche Umstände und Tatsachen in die Ermessensentscheidung einzubeziehen sind. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

FÜR UNTERNEHMER

Anwendung der 1 %‑Regelung nur bei tatsächlicher privater Nutzung von Dienstwagen

Wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlässt, stellt der Vorteil Lohn dar, dessen Wert i. d. R. gemäß der 1 %‑Regelung zu ermitteln ist. Probleme gibt es immer dann, wenn zwischen den Beteiligten keine Regelung über die Privatnutzung getroffen wird oder der Arbeitgeber ein privates Nutzungsverbot ausgesprochen hat.

Im entschiedenen Fall hatte eine Apotheke mit angegliederter Arzneimittelherstellung einen Fuhrpark von sechs PKW, darunter ein Fahrzeug der Oberklasse. Die Fahrzeuge standen den 80 Mitarbeitern sowie dem Sohn als leitenden Angestellten für betriebliche Fahrten zur Verfügung, wobei die private Nutzung verboten war. Das Finanzamt unterstellte, dass der Sohn das Fahrzeug der Oberklasse auch privat nutzte und ermittelte die Nutzung nach der 1 %‑Regelung, weil auch keine Fahrtenbücher geführt wurden. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung spreche der Beweis des ersten Anscheins für eine private Nutzung.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Anscheinsbeweis die fehlende Feststellung des Finanzamts nicht ersetzen kann. Einen Vorteil, den der Arbeitnehmer gegen den Willen des Arbeitgebers erlangt, zählt ‑ wegen fehlendem Bezugs zur Beschäftigung ‑ nicht als Arbeitslohn.

Arbeitgeber haftet für von Angestellten hinterzogene Lohnsteuer

Ein Arbeitgeber sollte für Lohnsteuerbeträge haften, die aufgrund von Steuerhinterziehungen einer Arbeitnehmerin zu niedrig angemeldet und abgeführt wurden. Die in der Lohnbuchhaltung des Arbeitgebers tätige Arbeitnehmerin hatte ihre eigenen Gehaltsabrechnungen so manipuliert, dass der Arbeitgeber über 40.000 € zu wenig Lohnsteuer an das Finanzamt abgeführt hatte.

Der Arbeitgeber musste für die Lohnsteuer haften. Der Arbeitgeber hatte zwar nach Ausscheiden der Arbeitnehmerin dem Finanzamt mitgeteilt, dass vermutlich zu wenig Lohnsteuer einbehalten wurde. Das konnte ihn von der Haftung aber nicht befreien. Der Arbeitgeber kann sich nicht auf mangelnde eigene Kenntnis berufen, wenn ein von ihm eingesetzter Mitarbeiter positive Kenntnis über den fehlerhaften Lohnsteuereinbehalt hat. So müssen sich Körperschaften nicht nur das Wissen ihres gesetz​lichen Vertreters, z. B. des Vorstands, zurechnen lassen, sondern auch das Wissen ihrer Bevollmächtigten. „Wissensvertreter“ ist somit jeder, der nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen. Dies gilt nicht nur für rechtsgeschäftliche Handlungen, sondern auch für die Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen. Die Arbeitnehmerin, die beauftragt war, die Lohnabrechnungen durchzuführen und die Lohnsteuer-Anmeldungen an das Finanzamt zu übermitteln, hatte eine Steuerhinterziehung begangen. Der Arbeitgeber muss sich diese Kenntnis seiner Wissensvertreterin um die bewusst falschen Lohnsteuer-Anmeldungen zurechnen lassen. (Quelle: Urteil des Bundes​finanzhofs)

Ermäßigter Umsatzsteuersatz – Mögliche Neueinstufung bei Speisen

Bieten Sie z.B. über einen Verkaufswagen Speisen an, ist für die Besteuerung grundsätzlich danach zu unterscheiden, ob die Speisen zum Mitnehmen ohne Dienstleistung (7 % Umsatzsteuer) oder ein sofortiger Verzehr an Ort und Stelle vorliegt (19 % Umsatzsteuer). Sofern Sie beispielsweise Tische aufstellen oder durch eine Überdachung die Kundschaft vor Witterungseinflüssen schützen, kommt es zu einer Dienstleistung, die dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegt. Zu dieser Abgrenzung hatten Gerichte und Finanzverwaltung jüngst eine Reihe von Leitlinien aufgestellt, etwa für Imbissbetreiber, Kinos oder Catering-Unternehmen. Dabei gilt folgende Faustregel: Überwiegt qualitativ der Dienst​leistungscharakter, liegen Restaurationsumsätze vor, die mit 19 % Umsatzsteuer belastet werden. In diesen Fällen steht eben nicht mehr der Verkauf von Nahrungsmitteln zum Mitnehmen im Vordergrund, der nur dem ermäßigten Steuersatz zu versteuern ist.

Die bisherigen Grundsätze wurden in mehreren Gerichtsfällen auf den Prüfstand gestellt und jetzt dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur weiteren Klärung vorgelegt. Strittig ist dabei, ob Umsätze, die bei dem Verkauf von Speisen als „Lieferung von Lebensmitteln“ erzielt werden, überhaupt steuerbegünstigt sind oder als sonstige Leistung dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegen. Hintergrund für die Zweifel an der bisherigen Handhabe in Deutschland ist das geänderte EU-Recht zur Umsatz​steuer. So könnte es durchaus sein, dass Restaurant- und Verpflegungsleistungen generell mit dem regulären Umsatzsteuersatz besteuert werden, unabhängig davon, ob die Kunden die Speisen mitnehmen oder vor Ort direkt verzehren. Dann würde der ermäßigte Steuersatz von 7 % nur noch im Lebensmittelhandel oder bei der Lieferung von Tiefkühlkost gelten. Anderseits könnte der Dienst​leistungscharakter bei dem Verkauf von Speisen nicht so stark „abfärben“, dass der Regelsteuersatz für den gesamten Umsatz gelten muss.

Hinweis: Der Ausgang der beim EuGH anhängigen Verfahren lässt sich nicht mit Sicherheit prog​nostizieren. Sofern Sie in dieser Branche (Imbissbetreiber, Catering-Unternehmen, Kino, Theater, Party-Service) tätig sind und das Finanzamt bislang auf Leistungen nicht den ermäßigten Steuersatz gewährt hat, sollten Sie die entsprechenden Steuerbescheide offenhalten.
Extensive private Nutzung des Dienst-PC kann außerordentliche Kündigung rechtfertigen

Auch langjährig Beschäftigten darf außerordentlich gekündigt werden, wenn sie Dienst-PCs unerlaubt extensiv nutzen. Dafür ist auch keine vorherige Abmahnung erforderlich. Dies hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen entschieden.

In dem Verfahren ging es um einen seit dem Jahr 1976 in einem Bauamt beschäftigten Gemeindemitarbeiter, der auf Partnersuche war und deshalb über einen Zeitraum von mehr als sieben Wochen täglich mehrere Stunden mit dem Schreiben und Beantworten privater E-Mails zugebracht hatte, teilweise in einem Umfang, der ihm gar keinen Raum für die Erledigung von Dienstaufgaben mehr ließ.

Das Landesarbeitsgericht verwies auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach ein Arbeitnehmer bei privater Internetnutzung während der Arbeitszeit grundsätzlich seine Arbeitspflicht verletzt. Dabei wiegt die Pflichtverletzung umso schwerer, je mehr der Arbeitnehmer dabei seine Arbeitspflicht in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht vernachlässigt. Danach komme im Falle einer extensiven Internetnutzung während der Arbeitszeit auch eine außerordentliche Kündigung ohne Abmahnung in Betracht. Eine solche extensive Internetnutzung lag hier nach Ansicht des Gerichts vor.

Steuerbilanz – Elektronische Übermittlung ist bald Pflicht

Unternehmer müssen ihrem Finanzamt den Inhalt von (Eröffnungs-)Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für nach 2010 beginnende Wirtschaftsjahre elektronisch in einer standardisierten Form übersenden. Damit kommt es zu einer einheitlichen Form der Übermittlung von Steuererklärungen sowie den dazu gehörenden Unterlagen. Im Gegenzug entfällt die bisherige Verpflichtung, der Steuererklärung eine Abschrift der Bilanz und GuV in Papierform beizufügen. Die Pflicht betrifft grundsätzlich alle buchführungspflichtigen sowie freiwillig bilanzierenden Gewerbetreibenden. Die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung kann das Finanzamt durch Androhung und Festsetzung von Zwangsgeld durchsetzen. Damit Sie noch ausreichend Zeit haben, die EDV hieran anzupassen und Ihre Arbeitsweise entsprechend umzustellen, hat das BMF jetzt die Mindeststandards der zu über​mittelnden Daten veröffentlicht. Das beinhaltet insbesondere die Dateiformate, wobei weitere Details später veröffentlicht werden sollen.
Hinweis: Zur Vermeidung unbilliger Härten kann es die Finanzbehörde zulassen, dass die Unterlagen auch weiterhin in Papierform beigefügt werden dürfen. Das gilt insbesondere, wenn die elektronische Übermittlung für Unternehmer wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist, etwa weil die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine elektronische Übermittlung nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Selbständige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die EDV-gestützte Übermittlung zu nutzen.

FÜR GMBH-GESELLSCHAFTER

Gesellschafter-Geschäftsführer einer Fahrschule kann der Sozialversicherungspflicht unterliegen

Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer in der Rechtsform der GmbH betriebenen Fahrschule übt nicht zwangsläufig eine selbstständige Tätigkeit aus, die ihn von der Sozialversicherungspflicht befreit. Vielmehr ist seine Tätigkeit als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu qualifizieren, wenn er trotz faktisch zahlreicher Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Geschäftsbetrieb diesen nicht allein in der Hand hat. Davon ist auszugehen, wenn er mit lediglich 5 % an der GmbH beteiligt ist und nach dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag auch nicht die Rechtsmacht besitzt, wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen zu treffen. In einem solchen Falle unterliegt er der Sozialversicherungspflicht, selbst wenn er im operativen Tagesgeschäft sehr weit gehende Entscheidungsfreiheit genießt und die Stellung als verantwortlicher Leiter nach dem Fahrlehrergesetz innehat. Dies hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschieden.

Nach Verkauf einer wesentlichen Beteiligung anfallende Darlehenszinsen als nachträgliche Werbungskosten

In Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof den Abzug von Schuldzinsen zugelassen, die nach der Veräußerung einer so genannten wesentlichen Beteiligung angefallen waren.

In dem betreffenden Fall hatte ein GmbH‑Gesellschafter seine Beteiligung veräußert. Der Verkaufs​erlös reichte nicht zur Tilgung des bei Anschaffung der Beteiligung aufgenommenen Darlehens aus. Solche nachträglichen Schuldzinsen waren nach der bisherigen Rechtsprechung bei Überschusseinkünften nicht als nachträgliche Werbungskosten abziehbar. Dies wurde damit begründet, dass auch die Gewinne aus der Veräußerung der Substanz nicht besteuert wurden.

Die geänderte Rechtsprechung muss im Zusammenhang mit der geänderten Steuerbarkeit bei wesentlichen Beteiligungen gesehen werden. Im Laufe der letzten Jahre wurde die Wesentlichkeits​grenze von 25 % auf 1 % herabgesetzt.

FÜR HAUSEIGENTÜMER

Mieter dürfen Schönheitsreparaturen selbst durchführen

Mieter dürfen ihre Wohnung selbst renovieren. Sie können vom Vermieter nicht vertraglich verpflichtet werden, einen Handwerker für die Durchführung von Schönheitsreparaturen zu beauftragen.

Die bisher nicht geklärte Frage, ob der Vermieter den Mieter im Rahmen der Übertragung von Schönheitsreparaturen dazu verpflichten kann, die Schönheitsreparaturen durch einen Fachhandwerker ausführen zu lassen, hat der Bundesgerichtshof zugunsten des Mieters verneint. Das Gericht hält in Mietverträgen eine solche Klausel für Schönheitsreparaturen für unwirksam, weil damit die Durchführung der Reparaturen durch den Mieter ausgeschlossen ist und dies ihn unangemessen benachteiligt. Denn ohne eine Abwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter wäre dieser lediglich zur fachgerechten Ausführung in mittlerer Art und Güte verpflichtet. Dem Interesse des Vermieters an einer fachgerechten Ausführung werde durch die Vornahme der Arbeiten durch einen Laien ausreichend Rechnung getragen, wenn dies fachgerecht geschehe. Mit dieser Entscheidung sind noch mehr Mietvertragsklauseln zu Schönheitsreparaturen als bisher der Rechtsprechung zum Opfer gefallen. Soweit die Klauseln nicht wegen starrer Fristen, überlanger Fristen oder der Ausführungsart unwirksam sind, scheitern sie möglicherweise nunmehr an der Fachhandwerkerklausel.

Wertsicherungsklausel im Mietvertrag ist eine eigenständige Regelung

In einem vom Landgericht Köln entschiedenen Fall sah der Mietvertrag eine Mietanpassung auf der Grundlage einer Wertsicherungsklausel vor. Der ursprünglich vereinbarte Mietzins wurde in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit von Vermieterseite nach unten korrigiert. Nach längerer Mietzeit verlangte der Vermieter auf der Basis der Wertsicherungsklausel eine Mieterhöhung. Diese lehnte der Mieter mit dem Hinweis ab, dass durch die zu Mietbeginn vorgenommene Mietzinsänderung die Parteien bewusst von der ursprünglichen Regelung des Mietvertrags abgewichen seien und damit auch die Wertsicherungsklausel stillschweigend aufgehoben worden sei.

Das Gericht schloss sich der Sichtweise des Mieters nicht an. Die bei Abschluss des Mietverhältnisses vereinbarte Wertsicherungsklausel sei rechtlich völlig selbstständig, da diese unabhängig von der jeweiligen Miethöhe einen sinnvollen eigenständigen Regelungsgehalt habe. Daher habe die Vereinbarung über eine bestimmte Miethöhe keinen Einfluss auf den Bestand einer Wertsicherungsklausel. In der Einigung der Parteien auf eine bestimmte Miethöhe sei gerade nur eine solche zu sehen. Ein darüber hinausgehender Erklärungsgehalt, insbesondere eine Aufhebung einer solchen Klausel sei dem nicht zu entnehmen. Die Mietzinserhöhung sei folglich korrekt durch den Vermieter auf der Grundlage der Wertsicherungsklausel berechnet.

TERMINE

Termine Oktober 2010

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

	Steuerart
	Fälligkeit
	Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

	
	
	Überweisung1
	Scheck2

	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
	11.10.2010
	14.10.2010
	8.10.2010

	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
	Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf ent​fallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzu​führen.

	Umsatzsteuer4
	11.10.2010
	14.10.2010
	8.10.2010

	Sozialversicherung5
	27.10.2010
	entfällt
	entfällt


1
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
2
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
3
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Viertel​jahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.10.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine November 2010

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

	Steuerart
	Fälligkeit
	Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

	
	
	Überweisung1
	Scheck2

	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
	10.11.2010
	15.11.2010
	5.11.2010

	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
	Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf ent​fallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn​ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

	Umsatzsteuer4
	10.11.2010
	15.11.2010
	5.11.2010

	Gewerbesteuer
	15.11.2010
	18.11.2010
	12.11.2010

	Grundsteuer
	15.11.2010
	18.11.2010
	12.11.2010

	Sozialversicherung5
	26.11.2010
	entfällt
	entfällt


1
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3
Für den abgelaufenen Monat.

4
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Viertel​jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bank​arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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FÜR ALLE STEUERZAHLER


Aufwendungen für Statusfeststellungsverfahren als Werbungskosten	2


Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann nur von einem Elternteil geltend gemacht werden	2


Regelung des Grenzbetrags für die Bewilligung von Kindergeld nicht verfassungswidrig	2


Spendenabzug – Jetzt auch in das EU-/EWR-Ausland möglich	3


Steuerhinterziehung – Selbstanzeige soll schwieriger werden	3


Steuerunschädliche Abtretung einer Lebensversicherung ausnahmsweise auch bei Vorfinanzierung �von Anschaffungskosten aus Eigenmitteln	3


Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften teilweise verfassungs-�widrig	4


Verspätungszuschläge müssen regelmäßig mit der Steuer festgesetzt werden	5





FÜR UNTERNEHMER


Anwendung der 1 %-Regelung nur bei tatsächlicher privater Nutzung von Dienstwagen	6


Arbeitgeber haftet für von Angestellten hinterzogene Lohnsteuer	6


Ermäßigter Steuersatz – Mögliche Neueinstufung bei Speisen	6


Extensive private Nutzung des Dienst-PC kann außerordentliche Kündigung rechtfertigen	7


Steuerbilanz – Elektronische Übermittlung ist bald Pflicht	7





FÜR GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER


Gesellschafter-Geschäftsführer einer Fahrschule kann der Sozialversicherungspflicht unterliegen	9


Nach Verkauf einer wesentlichen Beteiligung anfallende Darlehenszinsen als nachträgliche �Werbungskosten	9





FÜR HAUSEIGENTÜMER


Mieter dürfen Schönheitsreparaturen selbst durchführen	10


Wertsicherungsklausel im Mietvertrag ist eine eigenständige Regelung	10





TERMINE


Bitte beachten Sie die aktuellen Steuerabgabetermine	11

















Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite


www.stb-rumpf.de
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Steuerberater Bernd Rumpf


Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt/Main, Telefon (0 69) 24 26 04-0,


Telefax (0 69) 24 26 04-32, www.stb-rumpf.de, Email Kanzlei@stb-rumpf.de
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